
 
 
Anwesenheitsliste 
 
Der Zutritt zum Rathaus Birkenwerder ist nur mit 
vollständig ausgefülltem Formular möglich und 
zulässig. 
Bei Personen des gleichen Haushalts muss 
mindestens eine Person alle Felder ausfüllen. Für 
alle weiteren Personen genügt die Angabe des 
vollständigen Namens. 
 

 
 
 

 
Einverständniserklärung zu Fotoaufnahmen 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Veranstaltung Bilder von den 
Teilnehmenden gemacht und zur Veröffentlichung auf der Homepage der Gemeinde Birkenwerder 
(www.birkenwerder.de) oder in (Print-)Publikationen zur Veranstaltung bzw. dem interkommunalen 
Verkehrskonzept sowie dem Lärmaktionsplan Birkenwerder verwendet und zu diesem Zwecke auch 
gespeichert werden dürfen. Die Fotos dienen ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des 
interkommunalen Verkehrskonzepts bzw. dem Lärmaktionsplan Birkenwerder.  
Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden 
können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche 
Personen die Fotos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben.  
 

Name-/Vorname  
________________       

Telefonnummer  
________________       

Adresse  
________________       

Anwesenheit von bis  
________________       

Datum / Unterschrift  
________________       

 
Datenschutzhinweise 
Die von Ihnen bei Zutritt zu unseren Geschäftsräumen erfassten persönlichen Daten werden nur 
verarbeitet, soweit dies im Rahmen der Eindämmung der COVID-19 Pandemie notwendig ist um 
Kontaktbeziehungen im Falle einer Infizierung nachzuvollziehen Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 
Abs. 1 DSGVO und die Verordnung über den Umgang mit dem SARS-CoV-2-Virus und COVID-19 in 
Brandenburg (SARS-CoV-2-Umgangsverordnung – SARS-CoV-2-UmgV) 
Die Anwesenheitsliste ist für die Dauer von vier Wochen unter Einhaltung datenschutzrechtlicher 
Vorschriften aufzubewahren oder zu speichern und auf Verlangen an das zuständige Gesundheitsamt 
herauszugeben. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist ist die Anwesenheitsliste zu vernichten oder zu 
löschen.  
Ausführliche Hinweise zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß der DSGVO und dem 
Brandenburgischen Datenschutzgesetz finden Sie auf der Internetseite der Gemeinde Birkenwerder. 

http://www.birkenwerder.de/

